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Kommunen: Landtag muss wichtige Fragen der 
Krankenhausentwicklung öffentlich diskutieren und 
selber entscheiden 

 
 
„Das künftige Krankenhausgesetz betrifft wichtige Fragen, die alle Bürgerinnen 
und Bürger unmittelbar berühren. Es geht darum, wo und in welcher Qualität 
stationäre Krankenversorgung vorgehalten werden soll. Der Gesetzentwurf 
enthält gravierende Veränderungen zum geltenden Recht. Für die Kommunen 
ist nicht nachvollziehbar, dass derart tiefgreifende Veränderungen vom 
Landtag nicht in einer öffentlichen Anhörung diskutiert werden sollen,“ 
kritisierte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, 
Dr. Marco Trips, das Verfahren zur Beratung der Novelle des 
Niedersächsischen Krankenhausgesetzes. 
 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, wesentliche Entscheidungen auf den 
Verordnungsgeber zu delegieren. „Das halten wir für politisch falsch und 
verfassungsrechtlich problematisch. Den Zuschnitt der künftigen 
Versorgungsregionen und die Zuordnung eines Krankenhauses in die geplanten drei 
Versorgungsstufen muss der Gesetzgeber selber regeln. Wir vermissen auch 
Aussagen darüber, nach welchen zukunftsorientierten Kriterien die 
Krankenhausplanung künftig erfolgen soll,“ kritisierte der Hauptgeschäftsführer des 
Niedersächsischen Landkreistages, Dr. Hubert Meyer.  
 
„Die Landkreise und kreisfreien Städte sind nicht nur für die Sicherstellung des 
Angebotes verantwortlich. Längst finanzieren sie deutlich mehr, als die im Gesetz 
angelegten 40 % der Investitionskosten. Sie müssen daher auch stärkeren Einfluss 
im Planungsausschuss des Landes haben, der die entscheidenden 
Weichenstellungen vornimmt. Dieses Gremium muss verkleinert auf die tatsächlich 
Verantwortlichen und nicht aufgebläht werden. Im Übrigen werden viele 
Zielsetzungen des Gesetzentwurfs nur umzusetzen sein, wenn das Land seine 
jährlichen Investitionsmittel erhöht und in der nächsten Wahlperiode ein 
Sonderinvestitinsprogramm auflegt,“ ergänzte für den Niedersächsischen Städtetag 
Hauptgeschäftsführer Dr. Jan Arning. 
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Zum Hintergrund: Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat 
heute gegenüber dem Sozialausschuss des Landtages eine umfangreiche 
Stellungnahme zum Entwurf der Fraktionen von SPD und CDU für ein neues 
Krankenhausgesetz des Landes abgegeben. Die kommunalen Spitzenverbände 
beklagen übereinstimmend mangelnde Transparenz des Gesetzgebungsverfahrens, 
das Aussparen wichtiger Entscheidungen oder deren Verlagerung auf den 
Verordnungsgeber, eine weitere Bürokratisierung des schon heute überregulierten 
Krankenhaussektors und das Fehlen der finanziellen Rahmenbedingungen, um die 
Zielsetzungen des Gesetzentwurfs zu erreichen. 
 
Jan Arning, Hubert Meyer und Marco Trips waren Mitglied der Enquetekommission 
„Sicherung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in 
Niedersachsen“, die 2021 ihren Abschlussbericht vorgelegt hat.  
Die gemeinsame Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände kann hier aufgerufen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner:  

NSGB:  Dr. Marco Trips, Tel: 0511 / 30285-51, Mobil: 0160/93977337,  
E-Mail: trips@nsgb.de 

NLT:    Dr. Stephan Meyn, Tel: 0511 / 8795318, Mobil: 0172/6342466,  
E-Mail: meyn@nlt.de 

NST:    Stefan Wittkop, Tel: 0511 / 36894-13, Mobil: 0172/5397513,  
E-Mail: wittkop@nst.de  
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